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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung. Wir begrüssen, dass die am 17. Dezem-
ber 2021 vom Parlament beschlossene Änderung des AIG nun umgesetzt werden soll und parallel 
dazu die Sonderregelung für Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S auf Gesetzesebene 
verankert wird. 
 
Aufgrund der entsprechenden Regelung der Europäischen Union und der Visumsbefreiung im 
Schengen-Raum für Personen mit einem biometrischen Pass der Ukraine erscheint uns konse-
quent, dass die bestehenden Reisemöglichkeiten von Personen mit Schutzstatus S aus der Ukrai-
ne beibehalten werden sollen. 
 
Wir begrüssen insbesondere, dass es sich dabei explizit um eine Ausnahmeregelung handelt, wel-
che auf die besondere Situation von Personen aus der Ukraine mit Schutzstatus S zurückzuführen 
ist. Sollte es in Zukunft zu einer erneuten Anwendung des Schutzstatus S kommen, würden für 
diese Personen dieselben Reiseeinschränkungen gelten, wie für Flüchtlinge, vorläufig Aufgenom-
mene und Asylsuchende.  
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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